
Zweites Vatikanum, Gaudium et spes, Nr. 48, 1. und 2. Absatz 
 
Die innige Gemeinschaft des Lebens und der Liebe in der Ehe, vom 
Schöpfer begründet und mit eigenen Gesetzen geschützt, wird durch den 
Ehebund, d. h. durch ein unwiderrufliches personales Einverständnis, ge-
stiftet. So entsteht durch den personal freien Akt, in dem sich die Eheleute 
gegenseitig schenken und annehmen, eine nach göttlicher Ordnung feste 
Institution, und zwar auch gegenüber der Gesellschaft. Dieses heilige 
Band unterliegt im Hinblick auf das Wohl der Gatten und der Nachkom-
menschaft sowie auf das Wohl der Gesellschaft nicht mehr menschlicher 
Willkür. Gott selbst ist Urheber der Ehe, die mit verschiedenen Gütern 
und Zielen ausgestattet ist; sie alle sind von größter Bedeutung für den 
Fortbestand der Menschheit, für den persönlichen Fortschritt der einzel-
nen Familienmitglieder und ihr ewiges Heil; für die Würde, die Festigkeit, 
den Frieden und das Wohlergehen der Familie selbst und der ganzen 
menschlichen Gesellschaft. Durch ihre natürliche Eigenart sind die Institu-
tionen der Ehe und die eheliche Liebe auf die Zeugung und Erziehung 
von Nachkommenschaft hingeordnet und finden darin gleichsam ihre 
Krönung. Darum gewähren sich Mann und Frau, die im Ehebund nicht 
mehr zwei sind, sondern ein Fleisch (Mt 19,6), in inniger Verbundenheit 
der Personen und ihres Tuns gegenseitige Hilfe und gegenseitigen Dienst 
und erfahren und vollziehen dadurch immer mehr und voller das eigentli-
che Wesen ihrer Einheit. Diese innige Vereinigung als gegenseitiges 
Sichschenken zweier Personen wie auch das Wohl der Kinder verlangen 
die unbedingte Treue der Gatten und fordern ihre unauflösliche Einheit. 
 
Christus der Herr hat diese Liebe, die letztlich aus der göttlichen Liebe 
hervorgeht und nach dem Vorbild seiner Einheit mit der Kirche gebildet 
ist, unter ihren vielen Hinsichten in reichem Maße gesegnet. Wie nämlich 
Gott einst durch den Bund der Liebe und Treue seinem Volk entgegen-
kam, so begegnet nun der Erlöser der Menschen und der Bräutigam der 
Kirche durch das Sakrament der Ehe den christlichen Gatten. Er bleibt 
fernerhin bei ihnen, damit die Gatten sich in gegenseitiger Hingabe und 
ständiger Treue lieben, so wie er selbst die Kirche geliebt und sich für sie 
hingegeben hat. Echte eheliche Liebe wird in die göttliche Liebe aufge-
nommen und durch die erlösende Kraft Christi und die Heilsvermittlung 
der Kirche gelenkt und bereichert, damit die Ehegatten wirksam zu Gott 
hingeführt werden und in ihrer hohen Aufgabe als Vater und Mutter unter-
stützt und gefestigt werden. So werden die christlichen Gatten in den 

Pflichten und der Würde ihres Standes durch ein eigenes Sakrament ge-
stärkt und gleichsam geweiht. In der Kraft dieses Sakramentes erfüllen 
sie ihre Aufgabe in Ehe und Familie. Im Geist Christi, durch den ihr gan-
zes Leben mit Glaube, Hoffnung und Liebe durchdrungen wird, gelangen 
sie mehr und mehr zu ihrer eigenen Vervollkommnung, zur gegenseitigen 
Heiligung und so gemeinsam zur Verherrlichung Gottes. 
 
Einige Auszüge aus dem Katechismus der katholischen Kirche 
 
• Nr. 1623 (Neuübersetzung aufgrund der Editio typica Latina): Gemäß 

der lateinischen Tradition sind es die Brautleute selbst, die als Über-
mittler der Gnade Christi einander das Ehesakrament spenden, indem 
sie vor der Kirche ihren Ehewillen äußern. In den Traditionen der östli-
chen Kirchen sind die Bischöfe oder Priester Zeugen des gegenseiti-
gen Konsenses der Brautleute, aber auch ihr Segen ist notwendig für 
die Gültigkeit des Sakraments. 

• Nr. 1640: Das Band der Ehe wird somit von Gott selbst geknüpft, so 
daß die zwischen Getauften geschlossene und vollzogene Ehe nie 
aufgelöst werden kann. Dieses Band, das aus dem freien menschli-
chen Akt der Brautleute und dem Vollzug der Ehe hervorgeht, ist fortan 
unwiderrufliche Wirklichkeit und stellt einen durch die Treue Gottes 
gewährleisteten Bund her. Es liegt nicht in der Macht der Kirche, sich 
gegen diese Verfügung der göttlichen Weisheit auszusprechen. 

• Nr. 1650: In vielen Ländern gibt es heute zahlreiche Katholiken, die 
sich nach den zivilen Gesetzen scheiden lassen und eine neue, zivile 
Ehe schließen. Die Kirche fühlt sich dem Wort Jesu Christi verpflichtet: 
„Wer seine Frau aus der Ehe entläßt und eine andere heiratet, begeht 
ihr gegenüber Ehebruch. Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie 
ihren Mann aus der Ehe entläßt und einen anderen heiratet" (Mk 
10,11-12). Die Kirche hält deshalb daran fest, daß sie, falls die Ehe 
gültig war, eine neue Verbindung nicht als gültig anerkennen kann. 
Falls Geschiedene zivil wiederverheiratet sind, befinden sie sich in ei-
ner Situation, die dem Gesetze Gottes objektiv widerspricht. Darum 
dürfen sie, solange diese Situation andauert, nicht die Kommunion 
empfangen. Aus dem gleichen Grund können sie gewisse kirchliche 
Aufgaben nicht ausüben. Die Aussöhnung durch das Bußsakrament 
kann nur solchen gewährt werden, die es bereuen, das Zeichen des 
Bundes und der Treue zu Christus verletzt zu haben, und sich ver-
pflichten, in vollständiger Enthaltsamkeit zu leben. 


